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    Antrag auf Ausstellung einer Lohnsteuerkarte
für nichtansässige Steuerpflichtige (1) (2) (a)

siehe Begleitschreiben Stand am 1. Januar 2011 
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EHEGATTESTEUERPFLICHTIGER

Name

Vorname

Kennziffer bei der lux. Sozial-
versicherung oder Geburtsdatum

Beruf

Arbeitgeber in Luxemburg
(genaue Angaben)

Arbeitsort
(Ort / Gemeinde)

Einstellungsdatum
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siehe
Begleit-

schreiben
(b)

Im Haushalt
des Antragstellers
lebende Kinder (c)

a) unter 21 Jahren

b) über 21 Jahren (2)

(Studienbescheinigung beilegen)

Name des Kindes
1
2
3
4
5

geboren am Kindschaftsverhältnis

✂

Wohnsitz oder
gewöhnlicher
Aufenthaltsort

Postleitzahl, Ort, Gemeinde/
(Verbandsgemeinde)

Hausnummer, Strasse

❍ ledig

❍ verheiratet
❍ verwitwet
❍ geschieden

❍ getrennt lebend

Falls Sie am 1. Januar 2011 seit weniger als drei Jahren getrennt leben, oder geschieden sind, ist
folgendes zwingend auszufüllen.

❍ gesetzlicher Dispens vom:
❍ Urteil auf Trennung von Tisch und Bett vom:
❍ gerichtlicher Dispens vom:


seit:

Getrennt lebend vor der Scheidung      ❍ Ja      ❍ Nein



Weitere Angaben für nicht getrennt lebende verheiratete Steuerpflichtige:

Hat Ihr Ehegatte berufliche Einkünfte in Luxemburg?     (d)

Haben Sie oder Ihr Ehegatte berufliche Einkünfte 
ausserhalb von Luxemburg? (d)

Versteuern Sie mehr als 50%  des beruflichen Einkommens Ihres  

Die Belege können verlangt werden.

Ich versichere, daß ich die Angaben nach bestem Wissen und Gewissen richtig und vollständig gemacht habe.

, den Unterschrift des Steuerpflichtigen

❍  Ja      ❍  Nein

❍  Ja      ❍  Nein

❍  Ja      ❍  Nein
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Haushaltes in Luxemburg ?
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WICHTIG:
Laut Artikel 143 EstG muß jede Person, die in Luxemburg eine berufliche Tätigkeit ausübt, im Besitz einer
Lohnsteuerkarte sein. Um Ihnen eine Lohnsteuerkarte ausstellen zu können, sind Sie gebeten das
Antragsformular sorgfältig auszufüllen und mit den erforderlichen Belegen postwendend an die obige
Adresse einzusenden.

Falls Sie das oben genannte Antragsformular nicht an das Büro RTS-NR zurücksenden, kann keine
Lohnsteuerkarte ausgestellt werden und Ihr Arbeitgeber ist verpflichtet, die Lohnsteuer nach den tariflich
ungünstigsten Bestimmungen einzubehalten.

Der Antrag auf Ausstellung einer Lohnsteuerkarte stellt eine Erklärung im Sinne des Steuergesetzes dar. Alle
nicht vollständigen oder unrichtigen Angaben können als Steuerhinterziehung betrachtet werden und als
solche bestraft werden. Vor dem Ausfüllen des Antrags sind Sie gebeten die folgenden wichtigen
Erklärungen sorgfältig zu lesen.

Zivilstand (getrennt lebende oder geschiedene Personen)

Artikel 157 bis des Einkommensteuergesetzes gewährt, ab 1998, den beschränkt steuerpflichtigen Personen, welche tatsächlich
getrennt leben laut Urteil auf Trennung von Tisch und Bett oder laut Dispens des Gesetzes oder Dispens der gerichtlichen
Autorität oder geschieden sind, die Übergangsbestimmungen laut Artikel 119 Absatz 3 c des Einkommensteuergesetzes. Falls
kein Urteil auf Trennung von Tisch und Bett oder keine Dispens des Gesetzes oder der gerichtlichen Autorität gewährt wurde, so
gilt das Datum der Ehescheidung. Laut Artikel 119 Absatz 3 c des Einkommensteuergesetzes werden Steuerpflichtige, welche obige
Bedingungen erfüllen in Steuerklasse 2 eingestuft während der drei dem Steuerjahr vorhergehenden Jahre, wenn sie vor diesem
Zeitraum und während fünf Jahren nicht in den Genuß dieser Bestimmungen oder einer früheren ähnlichen Bestimmung gekom-
men sind. Das Urteil auf Trennung von Tisch und Bett erfolgt nach einem diesbezüglichen Antrag. Die gesetzliche Dispens oder
die Dispens der gerichtlichen Autorität werden nach Antrag auf Ehescheidung gewährt. Eine einfache Trennung der Ehegatten
gibt kein Anrecht auf obige Übergangsbestimmungen.

Der Antrag auf diese Übergangsbestimmungen kann mittels dem Antrag auf Ausstellung der Lohnsteuerkarte erfolgen. Die erfor-
derlichen Belege sind dem Antrag beizufügen. Falls die erforderlichen Belege nicht vorhanden sind, so kann dem Antrag auf
Gewährung der Übergangsbestimmungen keine Folge geleistet werden. Im Falle wo einer Ehescheidung eine Dispens des
Gesetzes oder eine Dispens der gerichtlichen Autorität vorausgegangen ist, ist das Datum dieser Dispens anzugeben und die
diesbezüglichen Belege dem Antrag beizufügen.

In der Rubrik ”Im Haushalt des Antragstellers lebende Kinder” sind alle Kinder , die am 1. Januar 2011 zum Haushalt
gehören, wie folgt einzutragen:

a) Kinder unter 21 Jahren,
b) Kinder über 21 Jahren,
- die sich in Vollzeitstudien zur Berufsausbildung befinden, welche sich über den Zeitraum eines Jahres hinaus erstrecken

(Studienbescheinigung beilegen)
- die auf Grund des Gesetzes über die Familienzulagen die Zulage für handikapierte oder gebrechliche Kinder

beziehen (Belege beifügen)

In der Rubrik ”Weitere Angaben”  sind unter beruflichen Einkünften folgende Einkunftsarten zu verstehen:

a) Gewinn aus Gewerbebetrieb,
b) Gewinn aus Land- und Forstwirtschaft,
c) Gewinn aus der Ausübung eines freien Berufs,
d) Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit,
e) Pensionen und Renten aus einem früheren Dienstverhältnis, sowie Pensionen und Renten welche von einer autonomen

Pensionskasse gezahlt werden.

Das Merkblatt welches der Lohnsteuerkarte beigefügt wird ist sorgfältig zu lesen bevor Aushändigung besagter Steuerkarte an
den Arbeitgeber.

✂

Dem Antrag ist eine Haushalts-, Melde- oder Lebensbescheinigung beizufügen.(a)

(b)

(c)

(d)

(1)

(2)
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